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1. Satzung zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Kinderbetreuungseinrichtung 

Fachdienst III 
Frau Schröder, Petra 

 

Beratungsfolge 02.03.2010 Gemeindevertretung Wittenförden 

 
Sach- und Rechtslage: 
Nach der Verhandlung am 30.11.2009 zwischen der Gemeinde Wittenförden und dem Landkreis 
Ludwigslust ergeben sich für die Betreuung in der KiTa ab dem 01.01.2010 neue Gesamtplatzkosten: 
 
    alt   neu  
Krippe ganztags 704,22 € 773,99 € 
Kindergarten ganztags 366,30 € 407,49 € 
Hort ganztags 202,70 € 219,70 € 
 
Für die Gesamtkosten eines Teilzeitplatzes (6 Stunden Krippe, Kindergarten und 3 Stunden Hort) 
werden 60% und eines Halbtagsplatzes (4 Stunden Krippe, Kindergarten) 50% der 
Gesamtganztagsplatzkosten berücksichtigt. Die Gebühren und damit die Satzung sind entsprechend 
zu ändern. Die Berechnung ist in Anlage 1 dargestellt. 
 
Nach Abzug der gültigen Landes- und Kreismittel Ludwigslust von den Gesamtplatzkosten betragen 
die Elternbeiträge 50% der verbleibenden Kosten.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wittenförden beschließt folgende Satzung: 
 

Erste Satzung zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde Wittenförden 

 
Aufgrund der §§ 5 (4) und 51 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413), der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) und des Kindertagesförderungsgesetzes – 
KiföG M-V vom 01.04.2004 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2008 
(GVOBl. M-V S. 295) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Wittenförden vom __________ folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der 

Gemeinde Wittenförden 
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Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde 
Wittenförden vom 29. Januar 2008 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 5 Absätze 2, 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
 

 
(2) Für Gastkinder im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr werden folgende 

Gebühren berechnet: 
Ganztagsbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage 38,70 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage 34,83 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage 30,96 € pro Tag 
Teilzeitbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage 23,22 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage 20,90 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage 18,58 € pro Tag 

 
(3) Für Gastkinder im Kindergartenalter bis zum Schuleintritt werden folgende Gebühren 

berechnet: 
Ganztagsbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage 20,37 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage 18,34 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage 16,30 € pro Tag 
Teilzeitbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage 12,22 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage 11,00 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage   9,78 € pro Tag 

 
(4) Für Gastkinder im Schulalter (längstens bis Klasse 4) werden folgende Gebühren 

berechnet: 
Ganztagsbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage 10,99 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage   9,89 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage   8,79 € pro Tag 
Teilzeitbetreuung 
a) 1 bis   3 zusammenhängende Tage   6,59 € pro Tag 
b) 4 bis   5 zusammenhängende Tage   5,93 € pro Tag 
c) 6 bis 10 zusammenhängende Tage   5,27 € pro Tag 

 
(5) Eltern, die einen unbefristeten Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, können ihr Kind 

zur Eingewöhnung schicken. Die Eingewöhnungszeit ist grundsätzlich vormittags für 
maximal 3 - 4 Stunden täglich. Der Zeitraum der Eingewöhnung ist für 1 Woche = 5 
Arbeitstage festgesetzt. 
Der Stundensatz pro angefangene Stunde beträgt für: Krippenkinder: 3,87 € 

 Kindergartenkinder: 2,04 € 
 
2. § 9 Absätze 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Für die Nutzung der kommunalen Kindertageseinrichtungen werden Gebühren zur 

Deckung der Kosten erhoben. Die Gebührenschuld entsteht am 1. des Monats und ist bis 
zum 15. Arbeitstag des laufenden Monats in einer Summe auf eines der Amtskonten 
einzuzahlen. Die Gebühr wird mit Vertragsbeginn fällig, wenn die Inanspruchnahme des 
Platzes im laufenden Monat erfolgt. 

 
a) Die monatlichen Gesamtplatzkosten für eine Ganztagsbetreuung betragen für 

Krippe   773,99 € 
Kindergarten  407,49 € 
Hort    219,70 € 
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Artikel 2 

Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der 
Gemeinde Wittenförden 

 
Der Bürgermeister der Gemeinde Wittenförden kann den Wortlaut der Benutzungs- und 
Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde Wittenförden in der von In-Kraft-
Treten dieser Satzung an geltenden Fassung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Stralendorf bekannt machen. 
 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. 
 
 
Wittenförden, _______________ 
 
       - Siegel - 
 
 
Nemitz 
Bürgermeister 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
gemäß Änderungssatzung 

 
Anlagen 

Kita-Satzung Kita "Zwergenland", Dorfstraße 34 a, 19073 Wittenförden für 2010 
            

      

Gesamtkosten = Landes- + Landkreis- + Gemeinde- + Elternanteil  

      

Gesamtplatzkosten / Kita-Satzung § 9 (1) a)    

 gesamt 
abzgl. Landes- u. 

Landkreismittel 

bleibender 
Betrag 

 50% 
Gemeindeanteil 

50% 
Elternbeitrag 

Krippe          

ganztags 773,99 € 235,00 € 538,99 € 269,50 € 269,49 € 

teilzeit 464,39 € 141,00 € 323,39 € 161,70 € 161,69 € 

halbtags 387,00 € 94,00 € 293,00 € 146,50 € 146,50 € 
      

Kinderg.          

ganztags 407,49 € 135,00 € 272,49 € 136,25 € 136,24 € 

teilzeit 244,49 € 81,00 € 163,49 € 81,75 € 81,74 € 

halbtags 203,75 € 54,00 € 149,75 € 74,88 € 74,87 € 
      

Hort          

ganztags 219,70 € 75,00 € 144,70 € 72,35 € 72,35 € 

teilzeit 131,82 € 45,00 € 86,82 € 43,41 € 43,41 € 

            

      
Betreuungsgebühren für Eingewöhung & Gastkinder § 5 (5) 

max. Betreuungs- Elternbeitrag 

 gesamt Betreuungstage Gebühr pro Tag stunden am Tag pro Stunde 

Krippe 773,99 € 20 38,70 € 10 3,87 

Kindergarten 407,49 € 20 20,37 € 10 2,04 
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Betreuungsgebühren für zusätzliche Stunden § 9 (3)   

Krippe, Kinderg., Hort:   Betrag sollte von Satzung zur Satzung übernommen werden. 3,10 

            

      

Betreuungsgebühren für Gastkinder / Kita-Satzung § 5 (2) bis (4)  

      

Krippe gesamt Betreuungstage Gebühr pro Tag   

ganztags 773,99 € 20 38,70 €   

teilzeit 464,39 € 20 23,22 €   
      

zusammenhängende     

Tage ganztags teilzeit    

1 bis 3 38,70 € 23,22 € pro Tag 100%  

4 bis 5 34,83 € 20,90 € pro Tag 90%  

6 bis 10 30,96 € 18,58 € pro Tag 80%  
            

      

Kindergarten gesamt Betreuungstage Gebühr pro Tag   

ganztags 407,49 € 20 20,37 €   

teilzeit 244,49 € 20 12,22 €   
      

zusammenhängende     

Tage ganztags teilzeit    

1 bis 3 20,37 € 12,22 € pro Tag 100%  

4 bis 5 18,34 € 11,00 € pro Tag 90%  

6 bis 10 16,30 € 9,78 € pro Tag 80%  
            

      

Hort gesamt Betreuungstage Gebühr pro Tag   

ganztags 219,70 € 20 10,99 €   

teilzeit 131,82 € 20 6,59 €   
      

zusammenhängende     

Tage ganztags teilzeit    

1 bis 3 10,99 € 6,59 € pro Tag 100%  

4 bis 5 9,89 € 5,93 € pro Tag 90%  

6 bis 10 8,79 € 5,27 € pro Tag 80%  
            

 
Bemerkungen 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 
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